
ten oder sich den entsprechenden Ausfüh
rungen seines Verteidigers anschließen.

Tatsachen, die nach ihrem Inhalt nicht 
zur Sache gehören, sind auch nicht Gegen
stand des letzten Wortes. Das schließt je
doch nicht aus, daß der Angeklagte noch im 
letzten Wort auf neue Umstände hinweisen 
kann, die für die Beurteilung der Sache 
von Bedeutung sind, aber in der Beweis
aufnahme nicht behandelt wurden. In 
einem solchen Fall muß das Gericht auch 
dann die Beweisaufnahme wiedereröffnen, 
wenn es der Angeklagte nicht beantragt.

Bei der Entscheidung der Frage, was 
zum letzten Wort gehört, soll der Vorsit
zende nicht engherzig verfahren. Er soll 
nur dann eingreifen, wenn der Angeklagte 
durch zeitraubende Abschweifungen oder 
unnötige Wiederholungen das letzte Wort 
ungebührlich ausdehnt oder wenn er das 
Ansehen des Gerichts oder der Beteiligten 
verletzt. Aber auch wenn dem Angeklag
ten, der die Ermahnungen des Vorsitzen
den ständig mißachtet hat, schließlich das 
Wort entzogen wurde, darf dadurch nie
mals sein Beweisantragsrecht beeinträchtigt 
werden. Verlangt der Angeklagte in die
sem Fäll das Wort, um einen Beweisantrag 
zu stellen, so muß es ihm erteilt und darf 
nur dann entzogen werden, wenn er es für 
unzulässige Zwecke mißbraucht.

8.3.7.
Abschluß der Hauptverhandlung
Damit das Gericht unter dem unmittelba
ren Eindruck der Beweisaufnahme, der 
Schlußvorträge und des letzten Wortes des 
Angeklagten berät und seine die Hauptver
handlung abschließende Entscheidung ver
kündet, schreibt das Gesetz (§ 240) die ver
bindliche Reihenfolge vor: Beweisauf
nahme, Schlußvorträge (einschließlich des 
letzten Wortes des Angeklagten), Beratung, 
Verkündung des Urteils oder eines die 
Hauptverhandlung abschließenden Be
schlusses. Diese Reihenfolge darf nicht da
durch unterbrochen werden, daß zu einer 
anderen Strafsache verhandelt wird. Falls 
das Gericht erneut in die Beweisaufnahme 
eintritt, muß es nach deren Abschluß er
neut Gelegenheit zu den Schlußvorträgen 
und zum letzten Wort des Angeklagten ge
ben, daraufhin beraten und dann seine 
Entscheidung verkünden.

Der letzte Teil der Hauptverhandlung 
(§ 240 Abs. 2) besteht in der Verkündung 
der die Hauptverhandlung abschließenden 
Entscheidung. Das Gesetz regelt die im 
Namen des Volkes ergehende Urteilsver
kündung im einzelnen (§ 246). Sie ist öf
fentlich (auf Ausnahmen verweist § 246 
Abs. 5) und besteht in der Verlesung der 
Urteilsformel und der Urteilsgründe; sie 
schließt mit einer Belehrung des Angeklag
ten über das zulässige Rechtsmittel sowie 
über das Recht auf Einsicht und Berichti
gung des Protokolls der Hauptverhand
lung. Während der Verlesung der Urteils
formel haben alle im Gerichtssaal Anwe
senden ihrer Achtung gegenüber diesem 
staatlichen Akt durch Erheben von den 
Plätzen Ausdruck zu geben. Bei der Verle
sung der Urteilsformel und der Urteils
gründe muß sich der Vorsitzende genau an 
den in der Beratung festgelegten Wortlaut 
halten. Weglassungen, Ergänzungen oder 
Veränderungen sind unzulässig.

Die Rechtsmittelbelehrung ist in ein
fachen und verständlichen Sätzen vorzu
nehmen, die den rechtsunkundigen An
geklagten über sein Recht, Berufung ein
zulegen, sowie über die Rechtsmittelfrist 
aufklären. Dabei hat der Vorsitzende die 
aus der mündlichen Verhandlung gewon
nenen Erfahrungen über die Persönlich
keit des Angeklagten, insbesondere seine 
intellektuellen Fähigkeiten, aber auch den 
Zustand bzw. die Aufnahmefähigkeit des 
Angeklagten, zu beachten. Das gilt in be
sonderem Maße für Verfahren,'in denen 
der Angeklagte keinen Verteidiger hat. 
Daran anschließend ist dem Angeklagten 
das Formblatt mit der schriftlichen 
Rechtsmittelbelehrung auszuhändigen und- 
der Empfang im Hauptverhandlungs
protokoll zu vermerken.

In entsprechender Weise ist der Ange
klagte über .sein Recht auf Einsicht in das 
Verhandlungsprotokoll und auf dessen 
Berichtigung und Ergänzung zu belehren.

Schließt die Hauptverhandlung mit der 
Verkündung eines Beschlusses über die 
vorläufige oder die endgültige Einstellung 
des Verfahrens oder über die Verweisung 
der Sache an ein anderes Gericht, so ist 
dieser Beschluß mit Gründen vollständig 
zu verlesen. Nur wenn die Voraussetzun
gen des § 211 Abs. 3 vorliegen, darf dabei
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